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TEIL A - NUTZUNGSPLAN     M 1:500

SATZUNGSFASSUNG
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NUTZUNGSPLAN

BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"IN DER LAKE"

PLANVERFASSER:
ARBEITSGEMEINSCHAFT (ARGE)
BECK & BAUDISCH

- NR. 4 - 4. ÄNDERUNG-STAND: 25.05.2016 HOFF

MAßSTAB: 1:500

PLANGEBIET:

GEMARKUNG/ FLUR:
KARTENGRUNDLAGE:

BORGHOLZHAUSEN, FLUR  9
6.2015

STADT BORGHOLZHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"IN DER LAKE"

4. ÄNDERUNG

NUTZUNGSPLAN M 1:500

ÜBERSICHTSPLAN M  1:5000

NUTZUNGSPLAN

BESTANDTEIL DES BEBAUUNGSPLANES:
• TEIL A: NUTZUNGSPLAN  
  ZEICHENERKLÄRUNG
• TEIL B: TEXTBLATT
    ANGABE DER RECHTSGRUNDLAGEN
  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
  SONSTIGE HINWEISE
  SONSTIGE DARSTELLUNGEN ZUM     
  PLANINHALT

DEM BEBAUUNGSPLAN BEIGEFÜGT SIND:
BESTANDSPLAN
GESTALTUNGSPLAN
BEGRÜNDUNG

NÖRDLICH LESSINGSTRASSE
ÖSTLICH SÜDSTRASSE und 
BAHNHOFSTRASSE
WESTLICH JAMMERPATT

0        Abgrenzungen

1        Art der baulichen Nutzung

2        Maß der baulichen Nutzung
           Füllschema der Nutzungsschablone

3        Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare 
       Grundstücksflächen

4        Flächen für erforderliche Nebenanlagen, 
       Stellplätze und Garagen

5        Verkehrsflächen

6        Flächen für die Versorgung, Führung von Versorgungs-     
       anlagen und -leitungen, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
       zu belastende Flächen

7        Anpflanen von Bäumen, Sträuchern und sonst.     
       Bepflanzungen

vorhandenes, eingemessenes Gebäude mit Hausnummer
12

vorhandene Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

vorhandene Flurgrenze mit Flurnummer

22 Bemaßung (Meter)

        Sonstige Darstellungen zum Planinhalt

vorhandenes, eingemessenes Gebäude mit Hausnummer 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans12

Vorschlag für die künftigen Grundstücksgrenzen des 
Bebauungsplanes

512

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)

max. Zahl der Vollgeschosse
Geschossflächenzahl (GFZ)

Dachform / Dachneigung
max. Firsthöhe (in m)

Bauweise

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

Reines Wohngebiet

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung:

- Stellplätze

WR

Straßenverkehrsflächen 
- öffentlich

Allgemeines WohngebietWA

WA

0,4

II

0,8

o

SD 35-38°
PD 10-23°

FH ≤ 10,5m

Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper

St

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung:

P

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zwischen oder innerhalb 
von Bau- und sonstigen Gebieten

Straßenbegrenzungslinie

- verkehrsberuhigter Bereich / Platz, öffentlich

- Fuß-/ Radweg, öffentlichF + R

Führung von Versorgungsleitungen:
(nur Prinzipdarstellung, keine eingemessenen Leitungen)

- vorh. Mischwasserkanal

- zukünftig entfallender Kanal (hier Mischwasser)

- geplanter Regenwasserkanal

- geplanter Schmutzwasserkanal

MK Ø ...

MK Ø ...

gepl. RK Ø ...

gepl. SK Ø ...

Anpflanzung, fachgerechte Pflege und Erhalt 
standortheimischer Bäume

RECHTSGRUNDLAGEN

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722);

die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548);

das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 der 
Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474);

§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294);

die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496).

Anmerkung

Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestimmungen gemäß 
§ 1 (4) - (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 BauNVO Bestandteil des 
Bebauungsplanes.

Zuwiderhandlungen gegen die gemäß § 86 BauO NRW in den Bebauungsplan 
aufgenommenen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) sind Ordnungswidrigkeiten 
im Sinne des § 84 (1) Ziffer 20 BauO NRW und können gemäß § 84 (3) BauO NRW 
als solche geahndet werden.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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PLANUNGSRECHTLICHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§9 BauGB i.V.m. BauNVO)

0. Abgrenzungen

0.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gemäß § 9 (7) BauGB

0.2 Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zwischen oder innerhalb von Bau- 
und sonstigen Gebieten gemäß §§ 1 (4) und 16 (5) BauNVO
- soweit sich diese nicht durch andere Zeichen, Raster und dergleichen eindeutig 
ergibt -

1. Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1 Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO
In dem WR–Gebiet sind alle allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 3 (2) 
BauNVO zulässig. Ebenfalls zulässig sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
gemäß § 3 (3) Nrn. 1 und 2 BauNVO 

1.2 Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO
In dem WA–Gebiet sind alle allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 4 (2) 
BauNVO zulässig. Ebenfalls zulässig ist die ausnahmsweise zulässige Nutzung 
gemäß § 4 (3) Nrn. 1 und 2 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störendeGewerbebetriebe).
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 (3) Nrn. 3, 4 und 5 
BauNVO (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind in dem 
WA–Gebiet nach § 1 (6) Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

2. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) gemäß §§ 16 und 19 BauNVO
zulässige Grundflächenzahl, Höchstmaß, hier z. B. max. 0,4

2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß §§ 16, 17 und 20 BauNVO
zulässige Geschossflächenzahl, Höchstmaß, hier z. B. max. 0,8
Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) sind die Flächen von 
Aufenthaltsräumen in Kellergeschossen und in Dachräumen einschließlich der zu 
ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände 
mitzurechnen.

2.3 Zahl der Vollgeschosse im Sinne des § 2 (5) BauO NW 
gemäß §§ 16 und 20 (1) BauNVO

a) Zahl der Vollgeschosse, Höchstgrenze, hier z.B. II  (zwei)
In dem WR-Gebiet sind zwei Vollgeschosse als Höchstgrenze zulässig. Die 
darüber hinausgehende Errichtung eines weiteren Geschosses, z.B. als 
Staffelgeschoss, ist ebenfalls zulässig.

b) Zahl der Vollgeschosse, zwingend, hier z.B. II  (zwei)
In dem WA-Gebiet sind zwei Vollgeschosse zwingend vorgeschrieben. Die 
darüber hinausgehende Errichtung eines weiteren Geschosses, z.B. als 
Staffelgeschoss, ist zulässig.

2.4 Höhe baulicher Anlagen gemäß §§ 16 und 18 BauNVO
Die Höhe baulicher Anlagen ist angegeben in Metern über Bezugspunkt. Bei den im 
Plangebiet zulässigen Dachformen (Pult- und Satteldach) entspricht die maximal 
zulässige Gebäudehöhe der maximalen Firsthöhe.

2.4.1 Bezugspunkt
a) Im Bereich des festgesetzten WR-Gebietes ist als Bezugspunkt die 

Oberkante der angrenzenden, fertig ausgebauten Verkehrsfläche, von 
der aus die Haupterschließung erfolgt (Goethestraße), maßgebend. Bei 
geneigter Verkehrsfläche ist die im Mittel gemessene Höhe bezogen auf 
die jeweilige Fassadenlänge maßgebend. 

b) Im Bereich des festgesetzten WA-Gebietes ist als Bezugshöhe die 
Höhe der natürlichen Geländeoberfläche (§ 2(4) BauO NRW), 
gemessen im Schnittpunkt der geometrischen Mittellinien der 
überbaubaren Grundstücksfläche eines Baugrundstücks anzunehmen.
Hinweis: Im Zuge der Erschließungsplanung wird ein Höhenplan erstellt, 
auf den ausdrücklich verwiesen wird. Dieser ist für die einzelnen 
Projektplanungen zu beachten.

2.4.2 Maximale Firsthöhe (FH)
Die Firsthöhe der Gebäude wird in den Nutzungsschablonen als Höchstmaß 
festgesetzt. Dabei wird gemessen zwischen dem Bezugspunkt (gem. Punkt 
4.2.1) und dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion.

2.4.3 Ausnahmen (gemäß §31(1) BauGB)
Die festgesetzte Firsthöhe darf mit einzelnen untergeordneten, technischen 
Bauteilen wie Schornsteinen oder Antennen um bis zu 2m überschritten 
werden.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Stellung 
baulicher Anlagen gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB

3.1 Bauweise gemäß § 22 BauNVO
offene Bauweise

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 BauNVO
Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper parallel zur 
Festsetzung der Baugrenze für das jeweilige Baugrundstück.

4. Flächen für erforderliche Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen sowie 
Einschränkungen für Nebenanlagen gemäß § 9 (1) Nr. 4 und Nr. 22 BauGB 

4.1 Stellplätze, Carports und Garagen gemäß §§ 12 und 21a BauNVO
Stellplätze, Carports und Garagen sind auch auf nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen, wenn sie im baulichen Zusammenhang mit dem 
Hauptbaukörper errichtet werden und die rückwärtige Baugrenze, bezogen auf die  
jeweilige Erschließungsfläche, nicht überschreiten.
Carports und Garagen müssen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im 
Zufahrtsbereich einen Abstand von mind. 5,00 m zur Begrenzungslinie öffentlicher 
Verkehrsflächen einhalten. Seitlich ist mindestens ein Abstand von 1m zu 
Verkehrsflächen sowie auch zu angrenzenden Fuß- und Radwegen einzuhalten. 
Außerdem sind Stellplätze auf den besonders dafür festgesetzten Flächen zulässig 
(siehe Ziffer 4.2).

4.2 Umgrenzung von Flächen für Stellplätze gemäß § 12 BauNVO
Innerhalb der mit 'St' gekennzeichneten Flächen sind Stellplätze auf nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen auch zugelassen, wenn kein baulicher 
Zusammenhang mit dem Hauptbaukörper besteht. 

5. Verkehrsflächen gemäß § 9 (1) 11 BauGB

Hinweis:
Die Straßenbegrenzungslinie  gilt auch gegenüber Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung.

6. Flächen für die Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen, mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zu belastende Flächen gemäß § 9 (1) 13 BauGB

siehe Planzeichenerklärung

7. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern  und sonstigen Bepflanzungen 
sowie deren Gestaltung gemäß § 9 (1) Nr. 15 und Nr. 25 a) BauGB

7.1 Anzupflanzende Einzelbäume 
gemäß § 9 (1) 25a BauGB und §9(4) BauGB i.V. mit §86 BauO NRW

7.1.1 Einzelbaumpflanzung mit fester Standortvorgabe
An den in der Plandarstellung entsprechend gekennzeichneten Standorten ist 
jeweils ein standortheimischer mittel- oder großkroniger Laubbaum 
anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Artenauswahl 
und Pflanzqualität gem. Artenliste unter Punkt 7.3.1. 

7.1.2 Laubbaumpflanzung im Bereich der WA-Flächen
Im Bereich der WA-Flächen ist je abgeschlossene 250m2 Baugrundstück 
mindestens ein standortgerechter, heimischer Obst-Hochstamm gem. Artenliste 
unter Punkt 7.3.3 oder ein standortgerechter, mittel- oder großkroniger 
heimischer Laubbaum (Artenauswahl und Pflanzqualität gem. Artenliste unter 
Punkt 7.3.1) anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Bei Ausfall sind die Bäume entsprechend zu ersetzen.

7.1.3 Laubbaumpflanzung im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche 
Im Straßenraum der Straße Jammerpatt sind insgesamt 6 standortheimische 
mittel- oder großkronige Laubbäume anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Artenauswahl und Pflanzqualität gemäß Artenliste unter 
Punkt 7.3.1. Um die dauerhafte Gesunderhaltung der Bäume zu sichern, sind 
um den jeweiligen Baumstandort Pflanzscheiben mit einer Mindestfläche von 
ca. 5m2 unversiegelt zu erhalten. Die Pflanzstandorte sind im Rahmen der 
Straßenausbauplanung für die Straße Jammerpatt festzulegen.

7.2 Begrünung von Fassaden, Wänden und Abstandsstreifen 
gemäß § 9 (1) 25a BauGB und §9(4) BauGB i.V. mit §86 BauO NRW
Alle Außenwände baulicher Anlagen, die weniger als 1m von der öffentlichen 
Verkehrsfläche (gilt auch für Rad- und Fußwege) entfernt liegen, sind mit 
Kletterpflanzen zu beranken. Je 1m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu setzen. 
Artenauswahl gem. Artenliste unter Punkt 7.3.4.
Alternativ sind schmale Abstandsstreifen (Breite ≤ 1,0m) zwischen baulichen Anlagen 
und angrenzender öffentlicher Verkehrsfläche durch einer Strauch-bzw. 
Heckengehölzanpflanzung einzugrünen. Artenauswahl und Pflanzqualität gemäß 
Artenliste unter Punkt 7.3.2. 

7.3 Artenlisten für Pflanzvorgaben gem. § 9(1) 25a BauGB 

7.3.1 Laubbäume
Für die festgesetzten Laubbaumpflanzungen sind die Laubbäume in der 
Mindest-Pflanzenqualität Hochstamm, 3xv, mB, Stammumfang 14 – 16 cm zu 
verwenden. Die Bäume sind durch einen ‚Dreibock’ zu verankern. Soweit 
erforderlich, sind die Baumscheiben zusätzlich gegen Befahren zu sichern. 
Folgende Arten sind zu verwenden:

a) Laubbäume I. Ordnung:

Spitzahorn - Acer platanoides
Bergahom - Acer pseudoplatanus
Gemeine Esche - Fraxinus excelsior
Traubeneiche - Quercus petraea
Stieleiche - Quercus robur
Winterlinde - Tilia cordata
Sommerlinde - Tilia platyphyllus
Rotbuche - Fagus sylvatica
Walnußbaum - Juglans regia
Eßkastanie - Castanea sativa

b) Laubbäume II. Ordnung:

Feldahorn - Acer campestre
Birke - Betula pendula
Hainbuche - Carpinus betulus
Eberesche - Sorbus aucuparia
Mehlbeere - Sorbus intermedia
Traubenkirsche - Prunus padus
Weißdorn - Crataegus monogyna
Rotdorn - Crataegus laevigata
Wildkirsche - Prunus avium
Wildapfel - Malus sylvestris
Wildbirne - Pyrus communis

7.3.2 Sträucher
Für die festgesetzten Strauch- bzw. Heckenpflanzungen sind die Sträucher in 
der Mindest-Pflanzenqualität ‚Verpflanzte Sträucher,  3 Triebe, 60 – 100’ zu 
verwenden. Möglichst sollten artengemischte Bestände angelegt werden.
Bei Anpflanzungen für die Entwicklung einer einreihigen Schnitthecke ist ein 
Pflanzenabstand von max. 40 cm vorzusehen. 
Bei Anpflanzungen zur Entwicklung von mehrreihigen Hecken ist ein 
Pflanzraster von ca. 1,25m x 1,25m vorzusehen. Folgende Arten sind vorrangig 
zu verwenden:

KorneIkirsche - Cornus mas
Hartriegel - Cornus alba
Roter Hartriegel - Cornus sanguinea
Hasel - Corylus avellana
Pfaffenhütchen - Euonymus europaeus (giftig, nicht im Kinderspielbereich!)
Liguster - Ligustrum vulgare
Heckenkirsche - Lonicera in Sorten
Felsenbirne - Amelanchier in Sorten
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus

Wolliger Schneeball - Viburnum lantana
Gemeiner Sanddorn - Hippophae rhamnoides
Traubenholunder - Sambucus racemosa
Faulbaum - Rhamnus frangula
Hundsrose - Rosa canina

7.3.3 Obstbäume
Für die vorgesehenen Obst-Hochstamm Anpflanzungen sind ausschließlich alte, 
regionaltypische Sorten in der Mindestpflanzqualität: Hochstamm > 180 cm, Stu 7-8cm 
zu verwenden (Nachweis!). Die nachfolgende Sortenliste versteht sich als 
Vorschlagliste (Quelle: Biologischen Station Ravensberg). Andere gleichwertige 
regionaltypische alte Obstsorten dürfen ebenfalls verwendet werden. Die Bäume sind 
durch einen ‚Dreibock’ zu verankern.  

1. Frühäpfel 3. Birnen

Alkmene Clapps Liebling
Biesterfelder Renette Conference
Dülmener Rosenapfel Doppelte Phillipsbirne
Gravensteiner Gellerts Butterbirne
Jakob Fischer Gräfin von Paris
Jakob Lebel Köstliche von Charneu
Klarapfel Madame Verte
Prinzenapfel
Schöner aus Wiedenbrück
Westfälischer Frühapfel

2. Lageräpfel/Winteräpfel 4. Mirabellen, Pflaumen, Renekloden,
Zwetschen

Westfälische Tiefblüte
Westfälischer Gülderling Bühler Frühzwetsche
Winterglockenapfel Große Grüne Reneklode
Boskoop Hauszwetsche
Gelber Münsterländer Borsdorfer Mirabelle Nancy
Edelborsdorfer Ontariopflaume (gelb)
Extertaler/Extertaler Katzenkopf Wangenheims Frühzwetsche
Finkenwerder Herbstprinz
Gelber Edelapfel
Graue Herbstrenette 5. Kirschen
Holsteiner Cox
Horneburger Pfannkuchenapfel Burlat
Kaiser Wilhelm Büttners Rote Knorpelkirsche
Krügers Dickstiel/Celler Dickstiel Dönissens Gelbe
Luxemburger Renette Große Schwarze Knorpelkirsche
Melrose Hedelfinger Riesenkirsche
Notarisappel (früher Rosenapfel!) Schneiders Späte Knorpelkirsche
Ontario
Paderborner Seidenhemdchen
Prinzeß Noble 6. Walnuß, Quitten, Wildfrüchte
Ravensberger
Ribston Pepping Konstantinopler Apfelquitte 
Riesenboiken Bereczki Birnenquitte 
Rote Sternrenette Juglans regia (Walnuß)
Roter Bellefleur
Roter Boskoop
Roter Münsterländer Borsdorfer
Tannenkrüger

7.3.4 Fassadenbegrünung

Für die festgesetzte Fassadenbegrünung wird die Verwendung der folgenden Arten 
vorgeschlagen

a) Kletterpflanzen (klettern ohne Gerüst)

Efeu - Hedera helix
Selbstklimmer - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
Mauerwein - Parthenocissus quinquefolia 'EngeImannii'
Kletterhortensie - Hydrangea petiolaris
Kriechspindel - Euonymus fortunei var. radicans

b) Schlingpflanzen (klettern nur mit Gerüst)

Wilder Baumwein - Parthenocissus quinquefolia
Anemonen-Waldrebe - CIematis montana rubens
Veredeite Waldrebe - in Sorten
Knöterich - Polygonum aubertii
Pfeifenwinde - Aristolochia macrophalla
Geißblatt - Lonicera in Sorten
Kletterrosen - in Sorten
Blauregen - Wisteria sinensis
Baumwürger - Celastrus orbiculatus
Gelber Strahlengriffel - Actinida arguta
Klettergurke - Akebia quinata

8. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW

8.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen -Dächer-

8.1.1 Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung
Gemäß Eintrag in den Nutzungsschablonen sind in den einzelnen 
Wohngebieten (WA, WR) für die Hauptbaukörper folgende Dachformen und 
Dachneigungen zulässig:
Satteldächer (SD) mit einer Dachneigung von 35° - 38° 
Pultdächer (PD) mit einer Dachneigung von 10° - 23°. Bei Gebäuden mit 
versetzten Pultdächern müssen diese eine einheitliche Dachneigung haben.

Als Ausnahme sind für untergeordnete Gebäudeteile (z.B. Anbauten, Vor- und 
Rücksprünge) sowie Nebenanlagen, Carports und Garagen auch Flachdächer 
sowie flach geneigte Dächer (≤ 10°) zulässig. 
Für die Dachflächen sind nur Dacheindeckungen mit matter Oberfläche - zur 
Vermeidung von Blendwirkung - zulässig. Glänzend glasierte oder glänzend 
lasierte Dachsteine/-ziegel sind ausdrücklich unzulässig. In Zweifelsfällen wird 
eine frühzeitige Abstimmung mit der Stadt empfohlen.
Hinweis: typische Produktbezeichnungen für glänzende Dachpfannen: 
Glanz-Engobe, Edelengobe glasiert, Seidenmatt-Glasur, Glasur, 
Hochglanz-Glasur, Schwarz-Matt-Glasur 
Extensive Dachbegrünungen und Solaranlagen sind auf den Dachflächen im 
Plangebiet zulässig.
Dächer von unmittelbar benachbarten Gebäuden bzw. Gebäudeteilen sowie 
von Nebenanlagen, Carports und Garagen sind hinsichtlich Form, Neigung und 
Eindeckung einheitlich zu gestalten. 
Bei Änderungen an vorhandenen Gebäuden (Um- und Anbauten, Sanierung) 
sind zur Angleichung an den Bestand andere Dachformen, Dachneigungen und 
Dacheindeckungen zulässig. 

8.1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte, Dachgestaltung
Dachaufbauten und -einschnitte sind nur bei Dächern mit einer Neigung von 
mindestens 35° und nur in einer Geschossebene zulässig. 
Sie dürfen in ihrer Gesamtlänge 50% der Trauflänge der zugehörigen 
Dachflächen nicht überschreiten. Zur Ermittlung der Gesamtlänge werden 
einzelne Dachaufbauten und –einschnitte – jeweils mit ihrer größten Länge in 
der Dachhaut –  zusammengerechnet. 
Die Position und Dimensionierung der Dachaufbauten und –einschnitte sind 
aus der Fassadengliederung der darunter befindlichen Geschosse abzuleiten, 
um eine harmonische Gesamtgestalt des Baukörpers zu wahren. 
Vom Ortgang sowie zwischen zwei Gauben ist ein Abstand von mindestens 
1,50 m einzuhalten. Vom First ist ein Abstand von mindestens 0,75 m parallel 
zum Sparren in Richtung Traufe einzuhalten.
Aufgeständerte Solaranlagen müssen auf allen Seiten einen Abstand zu den 
Gebäudeaußenkanten (Außenkante aufgehendes Mauerwerk) von mindestens 
1,5 m einhalten.

8.2 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen -Wände-

8.2.1 Sockelhöhe
Die maximal zulässige Sockelhöhe (entspricht OK Fertigfußboden) beträgt in 
allen Teilen des WA und des WR 0,50m über dem zur Festsetzung der 
Gebäude- bzw. Firsthöhe gemäß §18 BauNVO (siehe Punkt 2.4.1) jeweils 
definierten Bezugspunkt.
Bei Änderungen an vorhandenen Gebäuden (Um- und Anbauten) sind zur 
Angleichung an den Bestand abweichende Sockelhöhen zulässig. 

8.2.2 Fassadengestaltung, Farbgebung und Material, Fenster
Für Außenwandflächen der Hauptgebäude sind ausschließlich folgende 
Materialien und Farben zugelassen:
a) Wohngebiete WA1, WA2, WR1, WR2

Putz: weiße und helle Gelb- und Grautönungen (Definition „helle Gelb- 
und Grautönungen“ nach dem handelsüblichen Natural Color System: 
Farben aus dem gelben Farbbereich (G80Y-Y30R) und Farben aus dem 
neutralen Farbbereich mit einem Schwarzanteil von höchstens 10 % 
und einem Buntanteil von höchstens 10 %). Für Gebäudesockel sind 
andere Farben zulässig.
(Hinweis: Vorzugsweise sollten Farbtöne aus dem 
Natural-Color-System Edition 2 genutzt werden, da dieses System 
ausschließlich ökologisch unbedenkliche Pigmente verwendet.)

b) Wohngebiet WA3
Zusätzlich zu den unter a) aufgeführten Materialien und Farben ist 
zulässig: Ziegelmauerwerk: rote bis sog. rotbunte Farbtönungen.

Für untergeordnete Bauteile und Fassadenanteile sind Holz oder andere 
Materialien bis zu einem Flächenanteil von bis zu 1/3 je Fassadenseite 
zulässig, Abweichungen können insbesondere aus energetischen Gründen 
zugelassen werden. (Hinweis/Beispiele: Bauteile wie Gauben, Dacherker, 
Zwerchhäuser, Treppenhäuser oder Wintergärten, Fassadenanteile wie 
Dachgiebelverkleidungen, Staffelgeschosse.)
Unzulässig sind bossierte bzw. gewölbte Klinker sowie Holzblockhäuser mit 
Holzfassaden.

Fassadenbegrünungen  sind zulässig.
Außenwände mit glänzenden Oberflächen sind unzulässig. Ausgenommen 
hiervon sind Kollektorflächen für solaren Energiegewinn. 

Wände von nebeneinander stehenden Gebäuden, Nebenanlagen und Garagen 
sind in Farbgebung und Material einheitlich zu gestalten. 
Bei Änderungen an vorhandenen Gebäuden (Um- und Anbauten) sind zur 
Angleichung an den Bestand abweichende Fassadengestaltungen zulässig. 

8.2.3 Werbeanlagen
Im allgemeinen Wohngebiet WA sind nur unbeleuchtete Werbeanlagen als 
Wandschild oder frei stehendes Schild mit max. 0,5m2 und an der Stätte der 
Leistung zulässig. Bewegliche Werbeobjekte und Fahnen sind unzulässig.

Maximal sind 2 Werbeanlagen je Grundstück zulässig. Sie dürfen bis zur Höhe 
Unterkante Brüstung des 1. Obergeschosses angebracht werden. 

Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von max. 2,30m 
zulässig. 

An Gebäuden sind Werbeanlagen hinsichtlich Größe, Form und Platzierung in 
die Fassadengliederung zu integrieren und hinsichtlich Materialwahl, 
Farbgebung und Lichtwirkung auf die Fassadengestaltung abzustimmen. 
Im reinen Wohngebiet sind Werbeanlagen unzulässig

8.3 Gestalterische Einheit von Doppelhäusern und Hausgruppen in allen Teilflächen 
des WA
Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind Dachneigung, Art der Dachdeckung, 
Dachüberstände und Gebäudehöhe (Sockel- und Traufhöhe) einheitlich auszuführen. 
Die Außenwände sind in Oberflächenmaterial, -struktur und Farbgebung aufeinander 
abzustimmen.
Abweichungen können bei einem einheitlichen Architekturkonzept zugelassen werden.

8.4 Gestaltungsregelungen für Einfriedungen in allen Teilflächen des WA:
a) Einfriedungen von Vor- und Wohngärten entlang öffentlicher Verkehrsflächen:
• Einfriedungen sind als (Schnitt-)Hecken aus standortgerechten, heimischen 

Laubgehölzen oder als Naturstein-/Trockenmauern anzulegen. Eine 
Kombination ist möglich. Gabionenwände sind als Mauerersatz unzulässig. 
Der Stammfuß von Heckenanpflanzungen muss mindestens 0,5 m von 
öffentlichen Verkehrsflächen abgesetzt sein. Die Außenkanten der 
Trockenmauern müssen mindestens 0,2 m Abstand zu öffentlichen 
Verkehrsflächen einhalten.
Andere Einfriedungen, wie z.B. Drahtgeflechte, Stabgitterzäune, Holzzäune 
oder Gabionenwände, sind ausschließlich auf der Grundstücksinnenseite von 
Hecken bzw. – bei mehrreihigen Hecken – auch innerhalb der 
Heckengehölzpflanzung zulässig. Die Höhe der anderen Einfriedung darf die 
maximal zulässige Heckenwuchshöhe nicht überschreiten. 

• Einfriedungen sind in Vorgärten entlang der Verkehrsflächen und im seitlichen 
Grenzabstand der Vorgärten nur bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m über der 
jeweils angrenzenden Verkehrsfläche im fertig ausgebauten Zustand 
(Oberkante Bordstein/Gehweg) zulässig.

b) Einfriedungen in den Wohngärten zwischen den Baugrundstücken:
Im Bereich der Wohngärten sind Einfriedungen zwischen benachbarten 
Grundstücken als Hecken aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen 
mit einer maximalen Höhe von 1,8m zulässig. (Artenauswahl und Pflanzqualität 
gemäß Artenliste unter Punkt 7.3.2.)
Alternativ sind auch Naturstein-/Trockenmauern bis zu einer Höhe von maximal 
1,2 m über angrenzendem Gartengelände erlaubt. Andere Einfriedungen sind 
nur als zusätzliche Einfriedung auf der Garteninnenseite einer zuvor 
angelegten Heckenpflanzung zulässig. Die Höhe dieser zusätzlichen 
Einfriedung darf die Höhe der angrenzenden Hecke nicht überschreiten. 
Maximal ist hierfür eine Höhe von 1,20 m zulässig. 
Hinweis: 
Bezüglich der Einfriedung zwischen benachbarten Wohngrundstücken wird eine 
nachbarschaftliche Abstimmung empfohlen mit der Zielsetzung einer einvernehmlichen 
Grenzgestaltung. Möglichst sollte zentral auf der Grungstücksgrenze eine gemeinsame 
Hecke angelegt werden. 

8.5 Gestaltungsregelungen für Nebenanlagen:
Nebenanlagen, die Gebäude sind, sind in den öffentlichen und privaten Grünflächen 
sowie in den Straßenverkehrsflächen als Sichtschutz zu begrünen oder einzugrünen. 
Mülltonnenstellplätze und Mülltonnenschränke sind mit einer Bepflanzung oder einem 
Berankungsgerüst als Sichtschutz zu umgeben oder in die Baukörper von Gebäuden 
oder Nebenanlagen baulich einzubeziehen. 

9. Sonstige Hinweise

9.1 Natur-, Boden- und Baudenkmäler in der Stadt Borgholzhausen:
Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa 
Tonscherben, Metallfunde, dunklen Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt 
werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetztes die Entdeckung 
unverzüglich der Gemeinde oder dem Amt für Bodendenkmalpflege 

LWL-Archäologie für Westfalen, 
Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, 
Tel.: 0521 52002-50; Fax:0521 52002-39; 
E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org,

anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten.

9.2 Boden- und Grundwasserschutz:
Auf die gesetzlichen Regelungen und DIN-Vorschriften zum Bodenschutz bei 
Bauarbeiten wird hingewiesen. Es dürfen keine Drainagen zur permanenten 
Absenkung des Grundwassers errichtet werden. 

9.3 Altlasten
Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Unabhängig davon besteht nach § 
2(1)Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflichtung, Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der 
Stadt und der zuständigen Behörde (Kreis Gütersloh, Untere Bodenschutzbehörde, 
Tel.: 05241/85-2740) mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den 
Untergrund getroffen werden.

9.4 Kampfmittelüberprüfung
Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche 
Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten 
aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die örtliche Ordnungsbehörde ist zu 
benachrichtigen.

9.5 Niederschlagswasser, Brunnen- oder Brauchwasseranlagen 
Zum Schutz vor extremen Niederschlagsereignissen wird eine Sockelhöhe von 
0,2– 0,5 m empfohlen. Oberflächenabflüsse sollen nicht ungehindert in Erd- und 
Kellergeschosse eindringen können. Oberflächenabflüsse dürfen nicht auf 
Nachbargrundstücke abgeleitet werden, sofern dieses nicht in der 
Entwässerungsplanung ausdrücklich abgestimmt worden ist. 
Werden auf den Baugrundstücken zusätzlich Brunnen- und/oder 
Regenwassernutzungsanlagen vorgesehen, deren Wasser als Brauchwasser im 
Haushalt genutzt werden soll (z.B. für Waschmaschine, Toilettenspülung), so sind 
diese – vor Inbetriebnahme durch den Betreiber – der Abteilung Gesundheit des 
Kreises Gütersloh anzuzeigen. Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung, der 
DIN 1988 in Verbindung mit der DIN EN 1717 sowie die anerkannten Regeln der 
Technik sind zu beachten. Brauchwasserleitungen dürfen nicht mit dem übrigen 
Versorgungsnetz des Hauses verbunden werden und sind farblich besonders zu 
kennzeichnen. 

9.6 Brandschutz, Löschwassermenge 
Unter Zugrundelegung der technischen Regeln des DVGW, Arbeitsblatt W 405, ist für 
das Baugebiet eine Löschwassermenge von mindestens 48 m3/h für zwei Stunden zur 
Verfügung zu stellen.
Auf das Merkblatt „Brandschutz in der Bauleitplanung“ des Kreises Gütersloh wird 
verwiesen.

9.7 Ökologische Belange und Artenschutz
Die Berücksichtigung ökologischer Belange wird nachdrücklich empfohlen. Vorrangig 
relevante Themenbereiche sind 
• Wasser- und Energieeinsparung,
• Nutzung umweltverträglicher Baustoffe und Energietechniken,
• Minimierung der Neuversiegelung,
• naturnahe Wohnumfeldgestaltung mit i.W. standortheimischen und 

kulturhistorisch bedeutsamen Gehölzen
• extensive Begrünung von statisch geeigneten Flachdächern sowie auch 

Fassadenbegrünungen. Bei Grenzgaragen ist die nachbarliche Zustimmung 
erforderlich.

Beleuchtung privater und öffentlicher Sammelstellplatzanlagen, 
Straßenraumbeleuchtungen:
Im Sinne des Artenschutzes sind insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtungen 
im Außenbereich zu wählen. Eine enge Abstimmung mit der Unteren 
Landschaftsbehörde wird empfohlen. Für eine insektenfreundliche Beleuchtung sind 
möglichst Leuchtmittel mit einem engen Spektralbereich (570 bis 630 nm) zu 
verwenden, die nur eine geringe Insektenanziehung bewirken. Zu den marktüblichen 
Leuchtmitteln zählen insbesondere Natriumdampflampen („Gelblichtlampen“) wie auch 
LED-Lampen mit warmweißen Lichtfarben (Farbtemperaturen 2700 bis 3300 Kelvin). 
Sollten die Anforderungen mit marktgängigen Lösungen derzeit noch nicht abgedeckt 
werden können, kommen nach Abstimmung auch ergänzende Lösungen ggf. auch mit 
anderen technischen Ausführungen, Abdimmen, zeitweisem Abschalten etc. in Frage. 

Blendwirkungen sind durch geschlossene Gehäuse zu unterbinden. Lichtkegel sind 
nach unten auszurichten. 

Grundsätzlich ist die Beleuchtung der Außenanlagen auf die unbedingt notwendigen 
Flächen und Wege zu begrenzen, eine Lichtstreuung über die zu beleuchtenden 
Anlagen und Flächen hinaus ist zu vermeiden.

Gemäß § 39 BNatSchG und § 64(1) Landschaftsgesetz NRW ist es zum Schutz von 
Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten verboten, in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September Hecken, Wallhecken, Gebüsche sowie Röhricht- und Schilfbestände zu 
roden, abzuschneiden oder zu zerstören. Unberührt von diesem Verbot bleiben 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
sowie behördlich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen, die aus wichtigen 
Gründen nicht zu anderer Zeit durchgeführt werden können.

9.8 Begrenzung des Bodenversiegelung 
Carport- und Garagenzufahrten und nicht überdachte Hofflächen sind soweit möglich 
in wasserdurchlässiger Oberflächenbefestigung (z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine 
o.ä.) zu errichten. 

9.9 Einsatz von Luftwärmepumpen im WA-Gebiet
Bei einem Einsatz von Luftwärmepumpen im WA-Gebiet ist sicherzustellen, dass 
durch die Lärmentwicklung dieser Anlagen die maximal zulässigen Lärmwerte in dem 
angrenzenden WR-Gebiet nicht überschritten werden. 

HINWEIS: GESTALTUNGSPLAN

Der nachfolgend dargestellte Plan bildet eine mögliche Gestaltung des Geltungsbereichs 
dieses Bebauungsplanes sowie benachbarter Grundstücke ab. Er stellt keine verbindliche 
Vorschrift für die Bebauung oder Begrünung dar.

Gestaltungsplan zum Bebauungsplan Nr. 4 "In der Lake", Maßstab 1:1000

Die Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß § 
2(1) BauGB vom Rat der Stadt Borgholzhausen am 
26.03.2015 beschlossen worden.
Dieser Beschluss ist am 25.07.2015 ortsüblich be- 
kanntgemacht worden.

Borgholzhausen, den __________

im Auftrage des Rates der Stadt

Bürgermeister

DS.
Ratsmitglied

Aufstellungsbeschluss
gemäß § 2(1) BauGB

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 
25.07.2015 wurde die frühzeitige Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB 
durchgeführt vom 03.08.2015 bis 07.09.2015.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 20.07.2015 
gemäß § 4(1) BauGB beteiligt.

Borgholzhausen, den __________

DS.
Bürgermeister

Frühzeitige Beteiligung
gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB

Der Änderungsplan wurde als Entwurf mit 
Begründung und den wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt mit 
Beschlussfassung vom 09.12.2015 durch den Aus- 
schuss für Planungs- und Bauangelegenheiten.
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 
13.02.2016 hat der Plan-Entwurf mit Begründung 
und den nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gemäß § 3(2) BauGB vom 
13.02.2016 bis 21.03.2016 öffentlich ausgelegen.

Borgholzhausen, den __________

DS.
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung
gemäß § 3(2) BauGB

Der Änderungsplan wurde vom Rat der Stadt 
Borgholzhausen gemäß § 10(1) BauGB am 
13.04.2016 mit seinen planungs- und 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen als Satzung 
beschlossen.

Borgholzhausen, den __________

im Auftrage des Rates der Stadt

Bürgermeister

DS.
Ratsmitglied

Satzungsbeschluss
gemäß § 10(1) BauGB

Die Erteilung der Genehmigung nach § 10(2) 
BauGB bzw. der Beschluss des Bebauungsplans 
als Satzung gemäß § 10(1) BauGB ist am 
20./26.08.2016 ortsüblich gemäß § 10(3) BauGB mit 
Hinweis darauf bekanntgemacht worden, dass der 
Bebauungsplan mit Begründung und gem. § 10(4) 
BauGB mit einer zusammenfassenden Erklärung 
während der Diensstunden in der Verwaltung zu 
jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten wird.
Mit der erfolgten Bekanntmachung ist der 
Bebauungsplan in Kraft getreten.

Borgholzhausen, den __________

DS.
Bürgermeister

Bekanntmachung
gemäß § 10(3) BauGB

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen 
des § 1 der PlanzV 90 vom 18.12.1990 in der zur 
Zeit gültigen Fassung. Stand der Planunterlage im 
beplanten Bereich:
15.06.2015 (bzgl. Bebauung)
15.06.2015 (bzgl. Flurstücksnachweis)
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist i.V. 
mit dem digitalen Planungsdatenbestand (hier 
DXF-Datei) als Bestandteil dieses Bebauungspla- 
nes geometrisch eindeutig.

Bielefeld , den __________

gez. __________ DS.
Vermessungsbüro Gunnar Möller, Bielefeld

Planunterlage

26.08.2016

26.08.2016

26.08.2016

26.08.2016
26.08.2016

02.08.2016


